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Amt für Bauordnung,
Verkehrswesen und Beiträge
Das Amt für Bauordnung, Verkehrswesen und Beiträge gliedert sich in folgende
Sachgebiete: Bauordnung, Verkehrswesen, Beitragswesen und Verkehrsüberwachung.

Informationen zu Bewohnerparken

Informationen zu Veranstaltungen auf öffentlicher Fläche

Sachgebiet Bauordnung
Ansprechpartner für baurechtliche Angelegenheiten

Bauantragsverfahren
Bauregistratur
Angelegenheiten und Sitzungsdienst des Bauausschusses
Bayerisches Straßen- und Wegerecht (Widmungen und
Sondernutzungen)

Frau Schroth
Telefon +49 (0) 9132 / 901-223
E-Mail bauverwaltung@herzogenaurach.de

Abgabe von Anträgen in baurechtlichen Verfahren
Seit dem 1. Januar 2025 lassen sich Bauanträge beim
Landratsamt Erlangen-Höchstadt auch digital über die Homepage
des Landratsamtes
https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/digita
ler-bauantrag/ oder direkt über das BayernPortal unter

https://www.herzogenaurach.de/
https://www.herzogenaurach.de/
https://www.herzogenaurach.de/rathaus/kommunalwahlen-2026
https://www.herzogenaurach.de/rathaus/aemter
https://www.herzogenaurach.de/rathaus/aemter/bauordnung-verkehrswesen-beitraege
https://www.herzogenaurach.de/stadtraum/bewohnerparken
https://www.herzogenaurach.de/leben/veranstaltungen-planen
mailto:bauverwaltung@herzogenaurach.de
https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/digitaler-bauantrag/
https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a-bis-z/digitaler-bauantrag/
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https://www.bayernportal.de/ einreichen. Die Nutzung des
BayernPortals ist ein für die Bürger kostenloses Angebot der
bayerischen Staatsregierung.

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit Bauanträge in
Papierform zu stellen, dann müssen diese aber beim
Landratsamt Erlangen-Höchstadt eingereicht werden. Eine
Ausnahme hiervon stellen die Genehmigungsfreistellungsanträge
und Anträge auf isolierte Befreiungen von Bebauungsplänen oder
Ortsvorschriften dar. Diese können digital beim Landratsamt
Erlangen-Höchstadt oder als Papierantrag bei der Stadt
eingereicht werden. Es können nur vollständige und prüffähige
Antragsunterlagen weiterbearbeitet werden.

Genehmigungsfreistellungsanträge und Anträge auf isolierte
Befreiungen von Bebauungsplänen oder Ortsvorschriften in
Papierform, die bei der Stadt eingereicht werden, sind in den
Mappen

GRÜN (Erstschrift)

ROT (Zweitschrift)

BEIGE (Drittschrift)

einzureichen.

Von der Stadt Herzogenaurach werden ab dem 1. Januar
2025, bis auf die beiden oben genannten Ausnahmen,
keine Bauantragsunterlagen mehr angenommen!

Alle Bauvorlageberechtigten und Bauherren werden um
Beachtung dieser wichtigen Änderung gebeten.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des
Landratsamtes unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/ und
unter
https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/bauherren/index.php
verfügbar.

https://www.bayernportal.de/
https://www.bayernportal.de/
https://www.erlangen-hoechstadt.de/
https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/bauherren/index.php
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Antragsarten
Antragsart Digital

einreichen
beim

In Papier
einreichen
beim / bei

Einreicher (bei
digitalen Anträgen)

Bauanträge Landratsamt Landratsamt Entwurfsverfasser
Genehmigungsfreistellungsverfahren Landratsamt Gemeinde Entwurfsverfasser
Antrag auf Vorbescheid (förmliche
Bauvoranfrage)

Landratsamt Landratsamt Entwurfsverfasser

Formlose Bauvoranfrage - Gemeinde -
Antrag auf Teilbaugenehmigung Landratsamt Landratsamt Entwurfsverfasser
Antrag auf isolierte Abweichung Landratsamt Landratsamt Bauherr, Vertreter des

Bauherrn
Antrag auf isolierte Befreiung,
Ausnahme

Landratsamt Gemeinde Entwurfsverfasser

Antrag auf Verlängerung einer
Baugenehmigung,
Teilbaugenehmigung oder eines
Vorbescheids

Landratsamt Landratsamt Bauherr, Vertreter des
Bauherrn

Baubeginnsanzeige Landratsamt Landratsamt Bauherr, Vertreter des
Bauherrn

Anzeige der Nutzungsaufnahme Landratsamt Landratsamt Bauherr, Vertreter des
Bauherrn

Kriterienkatalog Landratsamt Landratsamt Tragwerksplaner, der den
Standsicherheits-nachweis
erstellt

Anzeige der Beseitigung Landratsamt Gemeinde
und
Landratsamt

Bauherr, Vertreter des
Bauherrn, bei nicht
freistehenden Gebäuden –
der Tragwerksplaner

Abgrabungsanträge Landratsamt Landratsamt Entwurfsverfasser
Unterlagen für genehmigungsfreie
Abgrabungen im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans

Landratsamt Gemeinde Entwurfsverfasser

Teilabgrabungsgenehmigung Landratsamt Landratsamt Entwurfsverfasser
Abgrabungs-Vorbescheid Landratsamt Landratsamt Entwurfsverfasser
Beginnsanzeige Abgrabung Landratsamt Landratsamt Bauherr, Vertreter des

Bauherrn

Ausbauten von Dachgeschossen
Dachgeschossausbauten zu Wohnzwecken einschließlich der
Errichtung von Dachgauben, wenn die Dachkonstruktion und die
äußere Gestalt des Gebäudes im Übrigen nicht verändert werden,
sind in Bayern seit dem 1. Januar 2025 verfahrensfrei. Grundlage
für die Neuerung ist Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO. Allerdings
müssen diese Vorhaben zwei Wochen vor Baubeginn beim
Bauordnungsamt in Textform angezeigt werden. Hierfür reicht
eine kurze E-Mail an bauverwaltung@herzogenaurach.de mit
folgenden Mindestinhalten:

Name und Adresse des Anzeigepflichtigen
Straße, Hausnummer und Flurnummer des Bauvorhabens
Mehrung der Geschossfläche in m² (grundsätzlich Außenmaß
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des Gebäudes, bei teilweisem Ausbau des Dachgeschosses
nur, soweit ausgebaut)
Datum des Baubeginns und der geplanten
Nutzungsaufnahme

Auskünfte aus der Bauregistratur
Akteneinsicht

Die Bauregistratur verwaltet die Bauakten ab ca. 1963 für
Gebäude im Stadtgebiet Herzogenaurach (Ausnahmen möglich,
insbesondere ältere Akten sind nicht lückenlos vorhanden). Für
die Einsicht in Akten älter als 1963 wenden Sie sich bitte an das
Staatsarchiv Bamberg, Hainstraße 39, 96047 Bamberg,
Telefon +49 (0) 951 / 98622-0.

Die Bauakten können nur von auskunftsberechtigten Personen
eingesehen werden.

Bitte beachten Sie, dass das Landratsamt Erlangen-Höchstadt
zum 1. Januar 2025 den digitalen Bauantrag eingeführt hat.
Anträge auf Akteneinsicht für nach diesem Datum eingereichte
Bauanträge müssen beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt
gestellt werden. Akteneinsichten für Bauanträge, welche nach
dem 1. Januar 2025 eingereicht wurden, können nur noch vom
Landratsamt auf elektronischem Wege übermittelt werden.

Einsichtnahmen von Entwässerungsplänen sind beim Tiefbauamt
anzufordern. (bauamt@herzogenaurach.de)

Auskunftsberechtiger Personenkreis

Auskunft aus den Bauakten kann grundsätzlich nur der
Eigentümer des jeweiligen Anwesens erhalten. Ansonsten werden
Akteneinsichten und Auskünfte aus den Akten nur mit Vollmacht
des Eigentümers erteilt. Es ist ein Ausweisdokument sowie ggf.
eine aktuelle Vollmacht des Eigentümers vorzulegen.

Bitte verwenden Sie den „Antrag auf Einsicht in eine
Bauplanmappe“ (siehe Downloadbereich). Akteneinsichten vor

mailto:bauamt@herzogenaurach.de
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Ort können aus organisatorischen Gründen nur freitagvormittags
gewährt werden. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin
(Telefon +49 (0) 9132 / 901-228).

Kosten für die Einsicht und für Ablichtungen
Folgende Kosten werden für diesen Antrag erhoben:

Akteneinsicht für Bauanträge seit 2025
Überlassung von Kopien auf elektronischem Weg

10,00 € Grundgebühr, je weitere Akte 1,00 € (1.I.3/ KVz)
7,50 € je Datei (1.III.0/1.2.1 KVz)

Akteneinsicht für Bauanträge vor 2025
Überlassung von Kopien auf elektronischem Weg

20,00 € Grundgebühr, je weitere Akte 1,00 € (1.I.3/ KVz)
7,50 € je Datei (1.III.0/1.2.1 KVz)

Überlassung von Kopien in Papierform

30,00 € Grundgebühr, je weitere Akte 1,00 € (1.I.3/ KVz)
Staffelung nach Anzahl der Seiten (1.III.0/1.2.2 KVz):
 

Bis zu 10 Seiten: 10,00 €

Mehr als 10 Seiten bis zu 50 Seiten: 10,00 €, zzgl.
0,50 € je weitere Seite

Mehr als 50 Seiten: 30,00 €, zzgl. 0,15 € je weitere
Seite

Akteneinsicht vor Ort

30,00 € Grundgebühr, je weitere Akte 1,00 € (1.I.3/ KVz)

Auslagen (Art. 10 KG)

Je nach Portogebühr
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Downloads

Antrag für isolierte Verfahren Befreiungen, Abweichungen
Antrag auf Einsicht in eine Bauplanmappe

Weiterführende Links

Bauantragsformulare Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr
(Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des
Inneren: online ausfüllen und ausdrucken)
Ortsrecht der Stadt Herzogenaurach
Statistischer Erhebungsbogen im Baugenehmigungs- und
Freistellungsverfahren

Sachgebiet Verkehrswesen
Ansprechpartner für Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
- Straßenverkehrsamt

Sondernutzungen
Bewohnerparkausweise
Verkehrsrechtliche Anordnungen
Parkausweise für Schwerbehinderte

Frau Schandert
Telefon +49 (0) 9132 / 901-221
E-Mail schandert@herzogenaurach.de

Frau Mößner
Telefon +49 (0) 9132 / 901-222
E-Mail moessner@herzogenaurach.de

Die Anträge für verkehrsrechtliche Anordnungen sind
ausschließlich über die E-Mail-Adresse
bauverwaltung@herzogenaurach.de einzureichen.

Für Arbeiten und Veranstaltungen, die den öffentlichen
Verkehrsraum (Fahrbahn, Gehweg, Radweg etc.) berühren oder

https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Antrag_isoliertes_Verfahren__Stand_19.04.2023_.pdf
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Antrag_Akteneinsicht_Stand_01_2025.pdf
http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/bauantragsformulare/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/bauantragsformulare/index.php
https://www.herzogenaurach.de/rathaus/satzungen
https://www.statistik-bw.de/baut/
https://www.statistik-bw.de/baut/
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Langfristige_SoNutz_neuer_Antrag_ab_05.06.2025_ohne_interaktive_Felder.pdf
https://www.herzogenaurach.de/stadtraum/bewohnerparken
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Antrag-verkehrsregelnder-Massnahmen.pdf
mailto:schandert@herzogenaurach.de
mailto:moessner@herzogenaurach.de
mailto:bauverwaltung@herzogenaurach.de


13-12-25 7/12 Amt für Bauordnung und Verkehrswesen

beeinträchtigen, muss eine verkehrsrechtliche Anordnung /
Sondernutzung sowie ggf. eine Erlaubnis (bei Veranstaltungen)
eingeholt werden, die u. a. festlegt, wie die Arbeitsstelle /
Veranstaltungsfläche abzusichern bzw. zu kennzeichnen ist. Dies
gilt insbesondere für folgende Maßnahmen:

Aufgrabungen
Aufstellung / Errichtung eines Baugerüstes
Aufstellung von Bauschuttcontainern
Lagerung von Baumaterial
Einrichtung eines temporären Haltverbotes (z.B. zur
Durchführung eines Umzuges)
Sperrung einer Straße

Bitte beachten Sie, dass der Antrag mindestens 14 Tage vor
Beginn der Maßnahme bei uns über
bauverwaltung@herzogenaurach.de eingereicht werden muss.
Aus haftungstechnischen Gründen dürfen Beschilderungen nur
von Inhabern eines Zertifikats nach MV AS 99 durchgeführt
werden.

Für die Antragstellung nötige Unterlagen

Antrag Verkehrsrechtliche Anordnung
Aussagekräftiger Beschilderungs-/Lageplan (Kennzeichnung
der beanspruchten Flächen von Container,
Baustelleneinrichtung etc., Örtlichkeit der Baustelle,
verwendete Verkehrszeichen und Standorte)
Insbes. bei Anträgen von Unternehmern Beschilderungsplan,
anzuwendender Regelplan, Umleitungsbeschilderungsplan
bei Vollsperrung (inkl. aller nötigen Verkehrszeichen)
Lageplan mit Kennzeichnung der beanspruchten Flächen
MVAS-Zertifikat des verantwortlichen Bauleiters oder eines
fachlich geeigneten Personals. Andernfalls ist eine geeignete
Fachfirma zu beauftragen

Grundsätzlich erwarten wir vom Antragsteller Kenntnisse über die
örtlichen Gegebenheiten, die die Notwendigkeit eines Antrags
erkennen lassen. Ebenfalls ist bereits bei Einreichung von

mailto:bauverwaltung@herzogenaurach.de
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Antrag_auf_Anordnung_verkehrsregelnder_Massnahmen__VAO__Marktplatz_01.pdf
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Anträgen ein aussagekräftiger und gut erkennbarer
Beschilderungs-/Lageplan vorzulegen. Erst mit vorliegendem
Beschilderungs-/Lageplan kann Ihr Antrag bearbeitet werden. Bei
der Prüfung Ihres Antrags entstandener Mehraufwand aufgrund
nicht vollständiger Unterlagen kann eine erhöhte Gebühr nach
sich ziehen. Um dies zu vermeiden reichen Sie bitte alle nötigen
Unterlagen zusammen ein.

Gebühren für Verkehrsrechtliche Anordnungen (VAO)
Der Gebührenrahmen für die verkehrsrechtliche Anordnung
beträgt zwischen 10,20 und 767,00 EUR.

Sachgebiet Verkehrsüberwachung

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden

Verkehr (Geschwindigkeitsüberwachung)

Telefon +49 (0)9132/901-248
E-Mail verkehrsueberwachung2@herzogenaurach.de

Sprechzeiten Innendienst Geschwindigkeitsüberwachung:
Mittwochs 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden

Verkehr (Parkraumüberwachung)
Telefon +49 (0)9132/901-225
E-Mail verkehrsueberwachung@herzogenaurach.de

Sachgebiet
Straßenausbaubeiträge/Erschließungsbeiträg
e
Ansprechpartner für

mailto:verkehrsueberwachung2@herzogenaurach.de
mailto:verkehrsueberwachung@herzogenaurach.de
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Straßenausbaubeitragssatzung (SABS)
Rechtsgrundlage: Art. 5 KAG (Kommunalabgabengesetz)
sowie die „Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur
Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung,
Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen und
Plätzen“ der Stadt Herzogenaurach (seit 1993, Anpassung
2003)

Herr Bartosch
Telefon +49 (0) 9132 / 901-224
E-Mail bartosch@herzogenaurach.de

Downloads

Straßenausbaubeitrag

Sachgebiet Herstellungsbeiträge Kanal

Herstellungsbeitrag Kanal - Was und wofür ist das?
Die Stadt Herzogenaurach hält ein Entwässerungssystem
(Kanäle) und eine moderne Kläranlage vor. Die Grundstücke, die
daran anschließen können, haben daraus einen Vorteil.
Zur Abgeltung dieses Vorteils und damit letztlich zur Deckung des
Aufwandes, welcher der Stadt für die Herstellung des
Entwässerungssystems entstanden ist, werden Beiträge erhoben.

Neben den nur einmalig zu entrichtenden Beiträgen werden noch
regelmäßig fällig werdende Gebühren erhoben.

Grundlage für die Erhebung der Beiträge ist die von der Stadt
Herzogenaurach erlassene Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-
EWS) zur Entwässerungssatzung (EWS).

Beitragsmaßstab - Nach welchen Kriterien wird der

mailto:bartosch@herzogenaurach.de
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Satzungen/r-s/Strassenausbaubeitragssatzung.pdf
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Beitrag bemessen?
Der Beitrag wird erhoben für Grundstücksfläche
Geschossfläche
Die Geschossfläche wird dabei nach den Außenmaßen der
Gebäude in allen Geschossen ermittelt.
Dachgeschosse sind beitragspflichtig, soweit sie ausgebaut sind.

Im Falle einer nachträglichen Erweiterung der Geschossfläche, (z.
B. Dachgeschossausbauten, Wintergarten) besteht mit
Fertigstellung der Baumaßnahme eine Mitteilungspflicht der
Beitragspflichtigen an die Stadt Herzogenaurach.

Beitragstatbestand – für welche Grundstücke wird ein

Beitrag erhoben?
Der Beitrag wird für folgende Grundstücke erhoben:

bebaute und bebaubare Grundstücke
gewerblich genutzte und gewerblich nutzbare Grundstücke
sonstige Flächen, auf denen tatsächlich Abwasser anfällt

Die Beitragsschuld entsteht mit dem Abschluss der
Baumaßnahme und wird einen Monat nach Erhalt des
Beitragsbescheides fällig

Downloads

Entwässerungssatzung
Entwässerung - Beitrags- und Gebührensatzung
Geschossflächenmehrung

Ansprechpartner
Herr Bartosch
Telefon +49 (0) 9132 / 901-224
E-Mail bartosch@herzogenaurach.de

 

https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Satzungen/e-h/ENTWAESSERUNGSSATZ.pdf
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Satzungen/e-h/ENTWAESGE_01.pdf
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Geschossflaechenmehrung.pdf
mailto:bartosch@herzogenaurach.de
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Sitzung Bauausschuss

19.11.2025, 17.00 Uhr
09.12.2025, 17.00 Uhr
21.01.2026, 17.00 Uhr
25.02.2026, 17.00 Uhr
25.03.2026, 17.00 Uhr
22.04.2026, 17.00 Uhr
19.05.2026, 17.00 Uhr
24.06.2026, 17.00 Uhr
29.07.2026, 17.00 Uhr
16.09.2026, 17.00 Uhr
27.10.2026, 17.00 Uhr
25.11.2026, 17.00 Uhr
15.12.2026, 17.00 Uhr

Kontakt

Stadt Herzogenaurach
Amt für Bauordnung, Verkehrswesen und Beiträge

Marktplatz 11
91074 Herzogenaurach

Telefon +49 (0) 9132 / 901-224
E-Mail bauverwaltung@herzogenaurach.de

Öffnungszeiten

Montag 8.30 - 12.30 Uhr
Dienstag 7.30 - 12.30 Uhr

13.30 - 16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 - 12.30 Uhr

mailto:bauverwaltung@herzogenaurach.de
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Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr
15.00 -  18.00 Uhr

Freitag 8.30 - 12.30 Uhr

Downloads

Antrag auf Erteilung einer langfristigen Sondernutzungserlaubnis

Antrag auf Zulassung eines Infostandes

Antrag für isolierte Verfahren

Antrag verkehrsrechtliche Anordnung

Antrag auf Einsicht in eine Bauplanmappe

Links

Verkehrsinformationen

Stadtverkehr

Bewohnerparken

Parken in der Innenstadt

Seite drucken
Seite speichern

https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Langfristige_SoNutz_neuer_Antrag_ab_05.06.2025_ohne_interaktive_Felder.pdf
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/SoNutz_Infostand_Antrag.pdf
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Antrag_isoliertes_Verfahren__Stand_19.04.2023_.pdf
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Antrag-verkehrsregelnder-Massnahmen.pdf
https://www.herzogenaurach.de/fileadmin/user_upload/Content/Amt_fuer_Bauordnung_und_Verkehrswesen/Antrag_Akteneinsicht_Stand_01_2025.pdf
https://www.herzogenaurach.de/stadtraum/verkehrsinformationen
https://www.herzogenaurach.de/stadtraum/stadtverkehr
https://www.herzogenaurach.de/stadtraum/bewohnerparken
https://www.herzogenaurach.de/stadtraum/stadtverkehr/parken
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